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Einleitung. 

Die Reichskonkursordnung vom 10. Februar 1877, jetzt 
in der Fassung vom 20. Mai 1898 und inkraft seit dem 1. Januar 
1900, ist anerkanntermassen eines der am klarsten und besten 
redigierten Gesetze, die wir haben. Sie regelt eingehend das 
Konkursverfahren, legt die durch die Eröffnung des Konkurses 
eintretenden Rechtsveränderungen präzise dar und behandelt 
genau die Voraussetzungen der Eröffnung des Verfahrens. Mit 
dem letzteren regelt sie also, genau genommen, das der Konkurs-
eröffnung ursächlich und damit zeitlich Vorangehende, soweit 
es sich auf den Konkurs bezieht. 

Hierbei stellt sich das Gesetz auf einen doppelten Stand-
punkt: 1. Entweder sind die Voraussetzungen zur Konkurser-
öffnung nicht gegeben bezw. sie liegen zwar vor, aber es fehlt 
nach dem Ermessen des Konkursgerichts an einer die Kosten 
des Verfahrens deckenden M a s s e ' ) ; dann erfolgt in beiden 
Fällen Abweisung des Konkurseröffnungsantrages; es tritt 
also der Konkurs nicht ein. 2. Oder die Voraussetzungen des 
Konkurses sind gegeben, d. h. es liegt, wie meistens erforderlich, 
Zahlungsunfähigkeit, erkennbar an Zahlungseinstellung, und in 
einigen Spezialfällen Überschuldung vor; dann wird dem An-
trage stattgegeben und Konkurs eröffnet. 

Damit scheinen alle vorkommenden Fälle geregelt zu sein. 
Aber warum, so kann man fragen, muss denn bei Vorliegen 
der betr. Voraussetzungen gerade die Eröffnung des Konkurses 
erfolgen? Weil es in den §§ 102 bis 105 K.O. so vorgeschrieben 

') Einige Länder, z. B. Belgien, eröffnen auch in diesem Falle 
den Konkurs; das Verfahren ist dann unentgeltlich, damit auch bei ver-
schwindend kleiner Masse eine konkursmässige Verteilung stattfinden 
kann. Eine Gesetzgebung, die das nicht tut, erweckt den Verdacht, 
dass sie nicht um der Gläubiger, sondern nur um der Sportein willen 
den Konkurs durchführt. 
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ist, wird die Antwort lauten. Aber weshalb dies die einzige 
Folge ist, die das Gesetz aus jenem Zustande zieht, erklärt uns 
die Antwort nicht. In der Tat ist es nicht der einzige logische 
Schluss, der aus dem Zustande der Zahlungsunfähigkeit gezogen 
werden kann. Der Schluss miisste vielmehr lauten: Der Schuldner 
hat seine Zahlungen eingestellt; folglich muss entweder über sein 
Vermögen Konkurs eröffnet werden, oder aber es muss ein 
anderes zweckdienliches Verfahren eingeschlagen werden, das-
jenige, welches die vorliegende Arbeit in Vorschlag bringt, und 
das ist der Präventivakkord, der Zwangsvergleich zur Abwen-
dung des Konkurses. 


